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Hausreinigung: 
 

Sie haben zwei Möglichkeiten für die Endreinigung des Freizeitheims. Bitte wählen Sie Ihre gewünschte 
Reinigungsart aus und kreuzen Sie diese auf Ihrer Anmeldung verbindlich an: 
 

1. Pauschale Endreinigung:  Sie lassen die Endreinigung professionell von einer Gebäudereinigung 

zum Pauschalpreis von € 170,- inkl. MwSt. durchführen.  
 

oder 
g:   

2. Selbstreinigung:  Sie führen die Endreinigung des gesamten Hauses selbst durch.  
 

Hinweise bei Inanspruchnahme der pauschalen Endreinigung: 
 

Die Endreinigung der Freizeitstätte erfolgt durch eine Gebäudereinigungsfirma und umfasst folgende  
Leistungen: 
 

1. Bodenreinigung der Aufenthaltsräume im UG und EG sowie die Schlafräume im OG 
2. Bodenreinigung Flure und Treppenhaus 
3. Bodenreinigung der Küche 
4. Reinigung aller Sanitäranlagen einschließlich Boden und geflieste Wände  

 

Als Vorbereitung für die Hausreinigung sind folgende Arbeiten vom Mieter vor der Abreise zu 
gewährleisten: 
 

5. Aufstuhlen sämtlicher Stühle auf die Tische, insbesondere im großen und kleinen Tagesraum 
6. Reinigung der Tischoberflächen 
7. Reinigung der Kücheneinrichtung und Küchenoberflächen 
8. Leerung sämtlicher Mülleimer in Küche, Sanitär-, Schlaf- und Aufenthaltsräumen 
9. Reinigung des Kamins im Kaminzimmer sofern benutzt 

 

Der Pauschalpreis umfasst Verunreinigungen im „üblichen Maß“. Darüber hinaus gehende 
Verunreinigungen, wie z.B. verschüttete Getränke, Speisen, über das Maß verschmutzte WC-Schüsseln 
etc., müssen vom Mieter beseitigt werden bzw. werden gesondert nach Aufwand in Rechnung gestellt (je 
angefangene Stunde 50,- €). 
 

Hinweise bei eigenverantwortlicher Selbstreinigung des Freizeitheims: 
 

Bei der Selbstreinigung des Hauses sind alle oben genannten Reinigungsarbeiten (Punkt 1. -9.) in vollem 
Umfang und eigenverantwortlich durchzuführen. Bitte beachten Sie, dass alle Räume nass gewischt 
werden müssen. 
 

Abreise: 
Bei Inanspruchnahme der pauschalen Endreinigung hat die Abreise von Montag bis Samstag bis 10.30 Uhr 
am Vormittag zu erfolgen. Ausnahmen hiervon sind nur nach Rücksprache mit Frau Nübel möglich, sofern 
keine Nachfolgegruppe am selben oder darauf folgenden Tag gebucht ist.  
Die Abreisezeit am Sonntag ist grundsätzlich nach hinten offen.  


